
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 10.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Berufsbildung, Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal
Akteure Hegglin, Peter (cvp/pdc, ZG) SR/CE, Berberat, Didier (sp/ps, NE)

SR/CE
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Flückiger, Bernadette
Heidelberger, Anja
Schneuwly, Joëlle

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Flückiger, Bernadette; Heidelberger, Anja; Schneuwly, Joëlle 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Berufsbildung, Ärztinnen, Ärzte und
Pflegepersonal, 2001 - 2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
10.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Öffentliche Finanzen
1Voranschlag

2Sozialpolitik
2Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

2Ärzte und Pflegepersonal

3Sozialversicherungen

3Krankenversicherung

4Bildung, Kultur und Medien
4Bildung und Forschung

4Berufsbildung

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
ALV Arbeitslosenversicherung
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
BFI Politikbereich „Bildung, Forschung und Innovation“
KAE Kurzarbeitsentschädigung
WeBiG Bundesgesetz über die Weiterbildung

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

EPF École polytechnique fédérale
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
AC assurance-chômage
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
DFI Département fédéral de l'intérieur
FMH Fédération des médecins suisses
FRI domaine politique „Formation, recherche et innovation“
RHT Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
LFCo Loi fédérale sur la formation continue

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

In der Wintersession 2019 behandelte der Ständerat als Erstrat den Voranschlag 2020.
Hannes Germann (svp, SH) stellte die Vorlage im Namen der Kommission vor. Er
bezeichnete die Budgetsituation als positiv, zumal trotz STAF und allgemein starkem
Ausgabenwachstum dank der Dynamik bei der direkten Bundessteuer und den
Verrechnungssteuern ein Überschuss erwartet werde. Er verwies auf die Nachmeldung
des Bundesrates vom 27. September 2019, in der dieser eine Nachzahlung von
Genossenschaftsbeiträgen an die Nationale Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle in der Höhe von CHF 158 Mio. beantragt hatte. Nach einem
Überblick stellte er die Mehrheitsanträge der FK-SR kurz vor, die gegenüber der
Bundesratsvorlage Mehrausgaben von CHF 122.3 Mio. mit sich bringen würden. In der
Folge diskutierte der Ständerat ausschliesslich über diese Kommissionsanträge. 
Die Erhöhung der Unterstützung von Organisationen im Bereich der ausserschulischen
Kinder- und Jugendförderung um CHF 4 Mio. auf CHF 14 Mio. lehnte Bundesrat Maurer
als Bagatellsubvention ab; die Gewährung solcher sei aber nicht Aufgabe des Bundes,
erklärte er. Peter Hegglin (cvp, ZG) betonte hingegen, dass sich der Bund seit
Inkrafttreten des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes im Jahr 2013 jährlich mit CHF
10 Mio. an diesen Organisationen beteilige. Da sich die Zahl der Anspruchsgruppen
seither stetig vergrössert habe, die Beträge des Bundes jedoch gleich geblieben seien,
seien die Beiträge an die einzelnen Organisationen um fast 40 Prozent gesunken. Mit 27
zu 13 Stimmen folgte die kleine Kammer der Kommission in diesem Punkt. 
Diskussionen gab es ansonsten nur noch bezüglich der Bildungsausgaben. Hier
beabsichtigte die Kommissionsmehrheit eine Erhöhung des Finanzierungsbeitrags an
die ETH (+CHF 30 Mio.), der Beiträge für die berufliche Bildung (+CHF 15 Mio.), der
Grundbeiträge an die Universitäten (+CHF 20 Mio.) und die Fachhochschulen (+CHF 15
Mio.), der Ausbildungsbeiträge (+CHF 764'100), der Finanzhilfen für WeBiG (+CHF
200'300), der Beiträge für die Institutionen der Forschungsförderung (+CHF 15 Mio.)
sowie der Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (+CHF 3.1 Mio.). Damit
nehme man wie bereits im Voranschlag 2019 Bezug auf die BFI-Botschaft 2017-2020,
wobei die darin beschlossenen Ausgaben später um 3 Prozent reduziert worden waren,
um die Kostenbremse einhalten zu können, erklärte Erich Ettlin (cvp, OW) für die
Kommission. Da es die Finanzlage des Jahres 2020 erlaube, wolle man hier zu den
ursprünglichen Beträgen zurückkehren, nicht aber in den Finanzplanjahren, dort müsse
man dies in den jeweiligen Voranschlägen neu diskutieren. Eine Minderheit Hefti (fdp,
GL) beantragte, dem Bundesrat zu folgen und auf die Erhöhungen zu verzichten. Der
Bund schenke dem Bildungsbereich – richtigerweise – bereits genügend
Aufmerksamkeit, die entsprechenden Ausgaben würden von CHF 7.7 Mrd. (2018) auf
voraussichtlich CHF 8.6 Mrd. (2023) ansteigen, argumentierte Hefti. Weitere,
«giesskannenartige» Erhöhungen sollten nicht zum Gewohnheitsrecht werden. Auch
Finanzminister Maurer lehnte die Erhöhung ab. Man habe damals die nicht eingetretene
Teuerung überall herausgerechnet, wie es das Parlament später im Rahmen der Motion
Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) bestätigt habe, einzig den Bildungsbereich nehme das
Parlament immer wieder von dieser Änderung aus. Dennoch sprach sich der Ständerat
deutlich für die verschiedenen Erhöhungen aus. 
Den übrigen Anträgen der Kommission folgte der Rat ohne grössere Diskussionen: Für
die finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten bezüglich der Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen beantragte die Kommission eine Budgeterhöhung
von CHF 150'000 auf CHF 2 Mio. sowie eine Fortsetzung in den Finanzplanjahren. Da im
Parlament noch verschiedene Vorstösse für eine Fristverlängerung zur
Gesuchseinreichung für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen hängig
seien und der Bundesrat Empfehlungen einer unabhängigen Expertenkommission
«Administrative Versorgung» prüfe, solle dieser Betrag als Spielraum für solche Projekte
geschaffen werden, erklärte Christian Levrat (sp, FR) für die Kommission. Mit 27 zu 13
Stimmen sprach sich der Ständerat für diese Erhöhung aus. Im Sportbereich erhöhte er
einstimmig die Kredite für Sportverbände und andere Organisationen (+CHF 10 Mio.),
für nationale Sportanlagen (+CHF 5 Mio.) und für Wertberichtigungen im
Transferbereich (+CHF 5 Mio.) in Voranschlag und Finanzplan, um den «Zeitraum bis
zum frühestens für 2022 vorgesehenen Inkrafttreten des nächsten Nationalen
Sportanlagenkonzepts zu überbrücken», wie Hannes Germann zuvor für die Kommission
erklärt hatte. Den Kredit für Schweiz Tourismus erhöhte der Rat zur Umsetzung des vom
Parlament gefassten Beschlusses zur Wirtschaftsförderung um CHF 2.375 Mio.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Einstimmig nahm der Ständerat in der Folge den Bundesbeschluss Ia über den
Voranschlag für das Jahr 2020 an. 
Einen Änderungsantrag stellte die Kommission noch für den Bundesbeschluss Ib über
die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020: Hier beabsichtigte sie, die
Aufstockung bei den Institutionen der Forschungsförderung dem Schweizerischen
Nationalfonds zukommen zu lassen, während die Minderheit Hefti diese Vorschrift
genauso ablehnte wie die Erhöhung selbst. Einstimmig nahm der Ständerat die
Änderung an. Der Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2021-2023
bedarf keiner Gesamtabstimmung, hingegen stimmte der Ständerat dem
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr
2020 sowie dem Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen-
und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2020 einstimmig zu. 1

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Nach langen Vorarbeiten schienen sich die Tarifpartner (Konkordat der
Krankenversicherer, FMH, Spitäler und Sozialversicherungen) auf ein einheitliches
Tarifssystem (TarMed 01) zur Abgeltung der ärztlichen Leistungen einigen zu können,
obgleich innerhalb der FMH nach wie vor starke Querelen in Gang waren. Insbesondere
die Untervereinigung der invasis und operativ tätigen Ärzteschaft (FMS) befürchtete
massive Einkommenseinbussen, da die Tarifrevision einerseits die diagnostische und
beratende Funktion der Ärzte aufwerten, andererseits kostenneutral ausgestaltet sein
soll. Die FMH zögerte deshalb ihre definitive Zustimmung zu den Detailbestimmungen
immer wieder hinaus. Im Mai stimmte sie dem TarMed für den Bereich der
obligatorischen Unfall-, Militär- und Invalidenversicherung zwar zu, verlangte aber für
den Krankheitsbereich, der rund 95% aller Ausgaben betrifft, Zusatzverhandlungen. Am
30. August, dem allerletzten vom EDI fixierten Termin, unterschrieb die FMH das
Vertragswerk. Das EDI bekundete wenig Begeisterung, da seiner Meinung nach die Frage
der Kostenneutralität nur ungenügend transparent gemacht worden sei. Im Dezember
stimmte auch die Ärztekammer grundsätzlich zu, beschloss aber, in den ersten Monaten
von 2002 eine Urabstimmung unter den knapp 30'000 FMH-Mitgliedern
durchzuführen. Die FMS drohte mit Austritt aus der Verbindung.

In Beantwortung einer Einfachen Anfrage Berberat (sp, NE) (01.1035) bekräftigte der
Bundesrat erneut seine Entschlossenheit, im Fall eines Scheiterns von TarMed von
Amtes wegen eine Tarifstruktur zu verordnen. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.08.2001
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession 2020 befasste sich der Ständerat mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Bevor das Stöckli ohne Gegenantrag auf die
Vorlage eintrat, bedankten sich zahlreiche Rednerinnen und Redner beim
Pflegepersonal und würdigten dieses für den geleisteten Einsatz während der Covid-19-
Pandemie. Doch Applaus alleine reiche nicht; diesbezüglich waren sich viele
Standesvertreterinnen und -vertreter einig. Es seien Massnahmen gefordert, um die
Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern und somit dem Pflegemangel
entgegenzuwirken. Die Schweiz sei heute nicht in der Lage, auch nur die Hälfte der
benötigen Pflegefachpersonen auszubilden, so Maya Graf (gp, BL). Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) fügte an, es müsse mittels Bezahlung, Wertschätzung und
zugestandenen Kompetenzen dafür gesorgt werden, dass die ausgebildeten Fachkräfte
ihrem Beruf nicht vorzeitig den Rücken zukehren würden. Erreichen wolle dies der
indirekte Gegenvorschlag einerseits mit einer Ausbildungsoffensive und andererseits
mit mehr Verantwortung für das Pflegepersonal. 
Für ersteres müssten die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden, wolle man nicht
vom Ausland abhängig werden, hob Pirmin Bischof (cvp, SO) hervor. Dazu gehörten die
finanzielle Unterstützung der Kantone durch den Bund, wenn sie Pflegefachkräften in
Ausbildung bezüglich Lebenshaltungskosten unter die Arme greifen. Dieser Entscheid
konnte mit 23 zu 22 Stimmen knapp gegenüber einer Minderheit Dittli (fdp, UR)
durchgesetzt werden, der die Finanzierung als Sache der Kantone betrachtete. Anders
als der Nationalrat und linke Ratsmitglieder rund um eine Minderheit Carobbio
Guscetti, welche die Kantone zu entsprechenden Beiträgen verpflichten wollten, setzte
die Mehrheit des Ständerates diesbezüglich jedoch mit 32 zu 13 Stimmen auf

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Freiwilligkeit. Allgemein gutgeheissen wurde die Ausbildungsverpflichtung von
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitexorganisationen und die damit
zusammenhängende Pflicht der Kantone mindestens einen Teil der ungedeckten Kosten
der praktischen Ausbildungsleistungen, die bei den Leistungserbringern anfallen, zu
übernehmen. Dabei soll ihnen während acht Jahren die Unterstützung des Bundes
zukommen. Der Ständerat kalkulierte für die beiden Punkte der Ausbildungsoffensive
CHF 369 Mio. seitens des Bundes ein, also gut CHF 100 Mio. weniger als der
Nationalrat.
Bezüglich des zweiten Instruments zur Aufwertung der Pflege – die Ausweitung der
Kompetenzen –, stimmte das Stöckli mit 32 zu 10 Stimmen dafür, dass
Pflegefachpersonen gewisse vom Bundesrat festgelegte Leistungen selbständig ohne
ärztliche Anordnung durchführen und zu Lasten der Krankenkassen abrechnen sollen
dürfen, womit der Rat der Kommissionsmehrheit statt einer Minderheit Hegglin (cvp,
ZG) folgte. Im Unterschied zum Nationalrat beabsichtigte der Ständerat mit 28 zu 16
Stimmen allerdings, dass dazu im Vorfeld Vereinbarungen zwischen Pflegenden,
Spitexorganisationen und Pflegeheimen auf der einen Seite und den Versicherern auf
der anderen Seite getroffen werden müssten. Während diese Kompetenzerweiterung
einer Minderheit Carobbio Guscetti zu wenig weit ging und sie erklärte, dass damit die
Initianten und Initiantinnen kaum überzeugt werden könnten, ihr Volksbegehren
zurückzuziehen, zeigte sich neben gewissen Ratsmitgliedern auch Gesundheitsminister
Berset grundsätzlich nicht einverstanden mit der Möglichkeit zur direkten Abrechnung.
So befürchtete der Bundesrat Mehrkosten und warnte davor, die Liste der
Leistungserbringenden zu verlängern. 
In der Gesamtabstimmung stimmte der Ständerat dem indirekten Gegenvorschlag mit
36 zu 4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zu. 3

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In der Sommersession 2019 behandelte der Ständerat als Zweitrat die
Bundesratsvorlage zur Zulassung von Leistungserbringenden. Der Rat beschloss
Eintreten ohne Gegenantrag und schuf in der Folge einige Differenzen zum Nationalrat,
zum Beispiel bezüglich des Ärzteregisters, das die grosse Kammer eingefügt hatte. Hans
Stöckli (sp, BE) erklärte für die Kommission, dass man dieses Register prinzipiell
befürworte, weil es Transparenz schaffe und eine kostendämpfende Wirkung haben
könnte. Man habe aber die Formulierungen zusammen mit dem Bundesamt für Justiz
bereinigt. Hatte der Nationalrat zudem offen gelassen, wie die notwendigen
Sprachfähigkeiten der angehenden Leistungserbringenden getestet werden sollen,
ergänzte die SGK-SR die Vorlage um eine vergleichsweise detaillierte Regelung zu
nötigen Sprachtests. Diese nahm der Ständerat mit 22 zu 17 Stimmen gegen eine
Minderheit Berberat (sp, NE) an, die eine entsprechende Regelung im Rahmen einer
Verordnung befürwortet hätte. Bezüglich der Beschränkung der Anzahl Ärztinnen und
Ärzte entschied sich der Ständerat zudem gegen einen Antrag Hegglin (cvp, ZG), die
Muss-Formulierung des Nationalrats der Kann-Formulierung des Bundesrates
vorzuziehen. Die Situationen in den Kantonen seien zu unterschiedlich, als dass man
alle Kantone zur Einschränkung der Ärztezahl verpflichten könne, erklärte Stöckli. Auch
die Lockerung des Vertragszwangs, das Beschwerderecht bezüglich Ärztehöchstzahlen
für die Versicherer oder die Versichererverbände sowie die Verknüpfung der Vorlage
mit EFAS lehnte der Rat ab. In der Gesamtabstimmung sprach sich der Ständerat mit 33
zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen für die so veränderte Vorlage aus. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2020 als Erstrat mit der Botschaft
zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2021-2024. Er
folgte in fast allen Punkten der Mehrheit seiner WBK-SR, die das Geschäft in mehreren
Sitzungen vorbesprochen und dabei zahlreiche Anhörungen mit den Akteuren und
Akteurinnen des BFI-Bereichs durchgeführt hatte. 
In der Eintretensdebatte betonten alle Rednerinnen und Redner die Wichtigkeit des
BFI-Bereichs für die Schweiz. Eintreten war denn auch eine klare Sache. Jakob Stark
(svp, TG), Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) und Peter Hegglin (cvp, ZG) kritisierten aber
das Ansinnen, die Beträge für die verschiedenen BFI-Bereiche noch weiter
aufzustocken, wie dies die WBK-SR mittels zahlreicher Anträge im Umfang von
insgesamt CHF 240 Mio. vorgeschlagen hatte. Sie äusserten diese Skepsis vor dem
Hintergrund der bereits getätigten Ausgaben zur Bekämpfung des pandemiebedingten
wirtschaftlichen Lockdowns. Der überwiegende Teil des Rates sprach sich aber für die
von der Kommission vorgeschlagenen Erhöhungen der Beiträge aus. Vielen Rednerinnen
und Rednern war es wichtig, gerade in dieser Zeit in Bildung, Forschung und Innovation
zu investieren. Hannes Germann (svp, SH) resümierte, dass «die Investitionen von heute
die Arbeitsplätze von morgen» seien. Zu erwähnen ist, dass unter anderem auch den
CHF 4 Mio. für den Erhalt des Gosteli Archivs zugestimmt wurde. Die kleine Kammer
beschloss zudem, die vom Bundesrat vorgeschlagene Kreditsperre aufzuheben. Dieser
hatte beantragt, bis zur Klärung der Teilnahmebedingungen zu Horizon Europe und der
Nachfolgelösung für die Erasmus-Programme einen Teil der BFI-Mittel zu sperren. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Berufsbildung

Manfred Bühler (svp, BE) forderte in einer Motion vom Bundesrat rasche Unterstützung
für Lehrbetriebe mit Kurzarbeit. Einige Betriebe seien aufgrund einer
Konjunkturschwäche von Kurzarbeit betroffen, diese treffe auch Lehrmeisterinnen und
Lehrmeister, welche dann für die Ausbildung der Lernenden fehlten, so Bühler. Daher
solle der Bundesrat den Kantonen zumindest als Pilotprojekt erlauben, vorübergehend
die Löhne der Ausbildnerinnen und Ausbildner zu bezahlen, welche im Rahmen der
Kurzarbeitsentschädigung (KAE) vollumfänglich erwerbstätig blieben. Die Massnahme
könne unkompliziert im Rahmen eines Antrages auf Kurzarbeit umgesetzt werden und
sei kostenneutral.
Der Bundesrat argumentierte, dass die ALV nur für die effektiv ausgefallene Arbeitszeit
eine KAE zahlen könne. Wenn Ausbildende weiterhin Vollzeit in ihrem normalen
Kompetenzbereich arbeiteten, hätten sie folglich keinen Anspruch auf KAE. Die ALV
könne hingegen mit einer Präventionsmassnahme zur Unterstützung der Lernenden
dabei helfen, die Lehrverträge aufrechtzuerhalten. Die Löhne der Ausbildnerinnen und
Ausbildnern werden in der Folge teilweise vom Fonds der Arbeitslosenversicherung
übernommen, obwohl sie ihre Tätigkeit zur Ausbildung der Lernenden fortsetzen. Die
KAE dürften nicht mit diesen Präventionsmassnahmen verwechselt werden, denn die
Lehrmeisterinnen und Lehrmeister, die von einer Präventionsmassnahme profitierten,
dürften keine KAE in Anspruch nehmen. Diese aktuelle Praxis funktioniere und sei für
die Unternehmen zumutbar, resümierte der Bundesrat.
Der Nationalrat nahm die Motion entgegen des bundestätlichen Antrages in der
Herbstsession 2018 mit 114 zu 63 Stimmen bei 5 Enthaltungen an, wobei alle SP- und alle
SVP-Mitglieder und zahlreiche Grüne für Annahme des Vorstosses stimmten.
Im Ständerat wurde im Sommer 2019 detaillierter über den Vorstoss diskutiert. Eine
knappe Mehrheit der WAK-SR hatte sich ebenfalls für die Annahme der Motion
ausgesprochen. Ihre Befürworter, wie etwa Pirmin Bischof (cvp, SO) oder Didier
Berberat (sp, NE), unterstrichen in ihren Voten, dass das Ziel des Vorstosses darin liege,
die Ausbildung der Auszubildenden auch in konjunkturell schwierigen Zeiten
sicherzustellen und dadurch die Qualität des dualen Bildungssystems aufrecht zu
erhalten. Dies sei vor allem für gewisse Branchen, die unter einem Mangel an
Fachkräften litten, umso wichtiger. Ruedi Noser (fdp, ZH) hingegen vertrat die Ansicht
einer Kommissionsminderheit, als er darlegte, dass das Problem mit der geltenden
Arbeitslosengesetzgebung gelöst werden könne, dass die Umsetzung einen
administrativen Mehraufwand bedeute und dass eine solche Massnahme zu
Marktverzerrungen führen könne, wenn die öffentliche Hand den Lohn eines
Ausbildendens zahle, währenddem derselbe Ausbildende einen Gewinn für das

MOTION
DATUM: 26.09.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER
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entsprechende Unternehmen generiere. Arbeitsminister Parmelin schloss sich den
Argumenten von Ruedi Noser an und resümierte, dass die bestehenden Bestimmungen
ausreichten, um das Ziel der Motion zu erreichen. Er befürchtete zudem ebenfalls ein
gewisses Risiko für Missbrauch in diesem Bereich. In der Abstimmung folgte der
Ständerat der Mehrheit seiner Kommission und nahm die Motion mit 31 zu 11 Stimmen
an. 6
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